
 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

       
        

       

  

 

  
  

     

   
 

  
  

 

    

   

 

  

 

 
 

   

 
    

  
 

    
  

  
  

 
 

 

 
     

 
 
 

 
   

 
      

  
 

     
 
   
    
    
    
    
 
     
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

■ 
HESSEN 

... ■ - -lllllll , -

■ 
■ 
■ 

____ 

____ 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Abteilung Umwelt Frankfurt 

Aktenzeichen (bei Korrespondenz bitte angeben): 
Zustellungsurkunde 

IV/F 43.3-0547.12 Gen 2022/005 
Evonik Operations GmbH 

z. Hd. des Zustellungsbevollmächtigten Bearbeiter: Thorsten Schäfer 
Durchwahl: 069/2714-4959 

Herrn Dr. Gerrit Wienhöfer 
Datum: 08. März 2023 Max-Wolf-Straße 7 

36396 Steinau an der Straße 

Genehmigungsverfahren nach § 16 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
____ i. V. m. § 8a BImSchG für eine Anlage nach Nr. 4.1.11 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV: 

Sulfieranlage (S-Anlage); 
Genehmigungsantrag vom 04.03.2022, hier eingegangen am 09.03.2022; 
ergänzt unter dem 22.06.2022, hier eingegangen am 23.06.2022; 
weiterhin ergänzt am 08.09.2022 und am 16.11.2022; 
Projekt: ENVEST - Erweiterung der S-Anlage 
Antragsteller: Evonik Operations GmbH, Max-Wolf-Straße 7, 36396 Steinau 
Standort: Evonik Operations GmbH, Werk Steinau, Max-Wolf-Straße 7, 36396 Steinau 

G e n e h m i g u n g s b e s c h e i d 

I. 

Auf Antrag vom 04. März 2022 wird der 

Evonik Operations GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Johann-Caspar 
Gammelin, Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen nach Maßgabe der im Folgenden aufge-
führten Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen und unter Beachtung der nachstehenden 
Nebenbestimmungen nach § 16 Abs. 1 BImSchG die Genehmigung erteilt, auf dem 

Grundstück in: 36396 Steinau an der Straße, Max-Wolf-Straße 7, 
Gemarkung: Steinau, 
Flur: 27, 
Flurstück: 1/5, 
Gebäude: 7, 8, TLS 7.1 

die bestehende Sulfieranlage (S-Anlage) wesentlich zu ändern. 

Regierungspräsidium Darmstadt Telefon: 069-2714-0 (Zentrale) Fristenbriefkasten: 
Abteilung Umwelt Frankfurt Telefax: 069-2714-5950 Luisenplatz 2, 
Gutleutstraße 114 Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de 64283 Darmstadt 

60327 Frankfurt am Main 

https://43.3-0547.12
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II. 

Maßgebliches BVT-Merkblatt 

Für die hiermit genehmigte Anlage ist maßgeblich das Merkblatt: 

„Referenzdokument über die besten verfügbaren Techniken für die Herstellung organischer 
Feinchemikalien“ (BVT-Merkblatt) 

III. 

Eingeschlossene Entscheidungen 

Diese Genehmigung schließt die folgenden behördlichen Entscheidungen im Rahmen des 
§ 13 BImSchG ein: 

- Baugenehmigung nach § 74 Hessische Bauordnung (HBO) 
- Erteilung der Eignungsfeststellung für die wesentliche Änderung der Lageranlagen 

im TLS 7.1 durch die wesentliche Änderung der gemeinsam genutzten Auffangwanne 
gemäß § 63 WHG 

- Erteilung der Eignungsfeststellung für die Neuerrichtung der Abfüllstelle AS33 
gemäß § 63 WHG 

Weiterhin wird hiermit die Anzeige nach § 40 AwSV für die wesentliche Änderung der 
S-Anlage (Gebäude 7) als HBV-Anlage bestätigt. 

Dieser Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die 
nach § 13 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht von der Genehmigung eingeschlos-
sen werden (§ 21 Abs. 2 der 9. BImSchV). 

IV. 

Antragsunterlagen 

Dieser Entscheidung liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

1. Der Antrag vom 04. März 2022 mit den o. g. Ergänzungen 

2. Die Antragsunterlagen gemäß Inhaltsverzeichnis bestehend aus zwei Ordnern: 

Kapitel Anzahl der Seiten 

1. Antrag 
Formular 1/1 7 
Formular 1/1.1 0 
Formular 1/1.2 2 
Formular 1/1.3 0 
Formular 1/1.4 2 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

Formular 1/2 3 

2. Inhaltsverzeichnis 18 

3. Kurzbeschreibung / Erläuterungen 11 

4. Unterlagen, die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse enthalten 1 

5. Standort und Umgebung der Anlage, Windstatistik und topographische Karte, 
Lageplan 9 

6. Anlagen- und Verfahrensbeschreibung, Betriebsbeschreibung 
Anlagenbeschreibung 6 
Formular 6/1 50 
Formular 6/2 15 
Formular 6/3 119 

7. Formular 7/1 7 
Formular 7/2 2 
Formular 7/3 0 
Formular 7/4 2 
Formular 7/5 2 
Formular 7/6 222 

8. Luftreinhaltung 
Formular 8/1 7 
Formular 8/2 7 

9. Abfallvermeidung und Abfallentsorgung 
Formular 9/1 5 
Formular 9/2 2 

10. Abwasserentsorgung 
Formular 10 10 

11. Spezialteil für die Genehmigung von Abfallentsorgungsanlagen 1 

12. Abwärmenutzung 1 

13. Lärm, Erschütterungen und sonstige Immissionen 56 

14. Anlagensicherheit - Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft sowie der 
Arbeitnehmer 
Formular 14/1 6 
Formular 14/2 2 
Formular 14/3 2 

15. Arbeitsschutz 
Formular 15/1 6 
Formular 15/2 2 
Formular 15/3 2 

16. Brandschutz 
Formular 16/1.1 4 
Formular 16/1.2 40 

17. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
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Formular 17/1 15 
Formular 17/2 0 
Formular 17/3.1 0 
Formular 17/3.2 0 
Formular 17/4 4 
Formular 17/5 0 
Formular 17/6 0 
Formular 17/7 5 

18. Bauantrag, Bauvorlagen 
Bauantrag 29 

19. Unterlagen für sonstige Konzessionen, die gemäß § 13 BImSchG 
einzuschließen sind 29 

20. Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung 16 

21. Maßnahmen nach der Betriebseinstellung 1 

22. Ausgangszustandsbericht für IE-Anlagen 
Formular 22/1 1 

V. 

Nebenbestimmungen gemäß § 12 BImSchG 

1 Allgemeines 

1.1 Die erteilte Änderungsgenehmigung erlischt, wenn der Inhaber nach Vollziehbarkeit 
des Bescheides einen Zeitraum von 1 Jahr verstreichen lässt, ohne mit der Verände-
rung der Anlage zu beginnen. Die erteilte Genehmigung erlischt ferner, wenn nicht 
innerhalb von 3 Jahren nach Vollziehbarkeit des Bescheides entsprechend den vorge-
legten Beschreibungen und Zeichnungen der Betrieb der Anlage in der geänderten 
Form aufgenommen wird (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG). 
Die Fristen können auf Antrag verlängert werden. 

1.2 Ein Betreiberwechsel ist der zuständigen Überwachungsbehörde unverzüglich mitzu-
teilen. 

1.3 Die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift des bestandskräftigen Bescheides sowie 
der dazugehörenden o. a. Unterlagen sind am Betriebsort aufzubewahren und den im 
Auftrag der Überwachungsbehörde tätigen Personen auf Verlangen vorzulegen. 

1.4 Die Anlage ist entsprechend den vorgelegten und im Abschnitt IV. genannten Unter-
lagen zu ändern und in veränderter Weise zu betreiben, soweit im Folgenden keine 
abweichenden Regelungen getroffen werden. 
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1.5 Die Nebenbestimmungen früher erteilter Genehmigungen/Erlaubnisse gelten fort, so-
weit im Folgenden keine Änderungen oder weitergehenden Maßnahmen gefordert 
werden. 

1.6 Während des Betriebes der Anlage muss ständig eine verantwortliche und mit der An-
lage vertraute Aufsichtsperson anwesend sein. 

1.7 Die Anlage ist nach dem Stand der Technik zu warten. 

1.8 Das Bedienungspersonal ist mit Arbeitsaufnahme sowie mindestens einmal jährlich 
über die den Betrieb der Anlage betreffenden Regelungen zu unterrichten. Die Unter-
richtung ist zu dokumentieren. 

1.9 Der Termin der Inbetriebnahme der Änderungen der S-Anlage (Projekt ENVEST) mit 
folgenden Teilprojekten: 
a) Installation und Betrieb Mischbehälter B210S 
b) Installation und Betrieb Reaktoren C020S und C021S 
c) Vakuumanlage, Abfüllanlage AS33 
d) Neue Rohstoff-, Hilfsstoff-, Zwischenprodukt- und Fertigproduktgruppen, 
ist dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abt. Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 43.2 – 
Immissionsschutz (Chemie) – eine Woche vorher mitzuteilen. 

1.10 Ergeben sich Widersprüche zwischen dem Inhalt der Antragsunterlagen und den 
nachfolgenden Nebenbestimmungen, so gelten die Letzteren. 

1.11 Es ist eine Betriebsanweisung aufzustellen, in der enthalten sein müssen: 
- Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb und die Wartung der Anlage 

(einschließlich An- und Abfahren) 
- Verhalten bei außergewöhnlichen Vorkommnissen 
- Beseitigung von Störungen 

1.12 In die Betriebsanweisung sind weiterhin aufzunehmen: 
- Wesentliche, das Emissionsverhalten der Anlage kennzeichnende Soll- Werte 

und Maßnahmen bei Abweichungen von diesen Soll-Werten 
- Maßnahmen und Verhalten beim An- und Abfahren der Anlage 

1.13 Die eingesetzten und erzeugten Stoffe sowie die durchgeführten Reaktionen sind zu 
dokumentieren. Aus den Aufzeichnungen muss der Zeitraum (Dauer, Beginn und 
Ende) hervorgehen, in dem die Produktion durchgeführt wurde. 
Die Aufzeichnungen sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und den Bedienste-
ten der Überwachungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

1.14 Die Auskünfte gemäß § 31 Abs. 1 BImSchG sind jährlich, jeweils bis zum 31. Mai des 
Folgejahres der zuständigen Überwachungsbehörde vorzulegen. Dabei soll das For-
mular unter http://www.hlnug.de/themen/luft/downloads/downloads-ueberwa-
chung.html verwendet werden. 
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2 Ausgangszustandsbericht (AZB), Bodenschutz 

2.1 Für das Anlagengrundstück ist der Bericht über den Ausgangszustand von Boden und 
Grundwasser (AZB) zu überarbeiten. 

2.2 Die Inbetriebnahme der wesentlich geänderten Sulfieranlage (S-Anlage) darf erst er-
folgen, wenn das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, 
Dezernat IV/F 41.1 –Grundwasser, Bodenschutz Ost den Ausführungen des überarbei-
teten AZB schriftlich zugestimmt hat. 

3. Baurecht 

3.1 Der Baubeginn ist der Bauaufsichtsbehörde des Main-Kinzig-Kreises mindestens eine 
Woche vorher schriftlich mit entsprechendem Vordruck (siehe Anlage) anzuzeigen. 
Der/Die verantwortliche Bauleiter/in ist der Bauaufsichtsbehörde des Main-Kinzig-
Kreises, vor Baubeginn namentlich mit Anschrift und beruflichem Befähigungsnach-
weis schriftlich unter Angabe des Aktenzeichens bekannt zu geben. Jeder Verände-
rung ist der Bauaufsichtsbehörde sofort schriftlich mitzuteilen. 

3.2 Die Fertigstellung des Rohbaus ist der Bauaufsichtsbehörde des Main-Kinzig-Kreises 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich mit entsprechendem Vordruck (siehe An-
lage) anzuzeigen. 

3.3 Die abschließende Fertigstellung ist der Bauaufsichtsbehörde des Main-Kinzig-Kreises 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich mit entsprechendem Vordruck (siehe An-
lage) anzuzeigen. 

3.4 Der Bauaufsichtsbehörde des Main-Kinzig-Kreises ist eine Bescheinigung des Fach-
bauleiters über die übereinstimmende und ordnungsgemäße Bauausführung gemäß 
des erstellten Brandschutznachweises und der brandschutztechnischen Stellung-
nahme und Auflagen des Main-Kinzig-Kreises vorzulegen. 

3.5 Maßgebend für die Ausführung des Tragwerkes und des konstruktiven Brandschutzes 
ist die geprüfte statische Berechnung einschließlich der im Prüfbericht enthaltenen 
Prüfvermerke und Hinweise. 

3.6 Die übereinstimmende und ordnungsgemäße Bauausführung entsprechend den ge-
prüften Unterlagen ist durch den mit der Prüfung des Vorhabens beauftragten Prüfin-
genieurs zu bescheinigen. Die im Rahmen der Bauüberwachung durchzuführenden 
Besichtigungen sind mit dem Prüfingenieur frühzeitig abzustimmen. Der Überwa-
chungsbericht ist mit der Mitteilung über die Fertigstellung des Rohbaus der Bauauf-
sichtsbehörde des Main-Kinzig-Kreises vorzulegen. 
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3.7 Diese Genehmigung wird unter der aufschiebenden Bedingung erteilt, dass mit den 
Bauarbeiten erst begonnen werden darf, wenn der von dem beauftragten Prüfingeni-
eur noch vorzulegende Prüfbericht zu den bautechnischen Nachweisen der Standsi-
cherheit und der Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile vorliegt sowie die zuge-
hörigen Konstruktionszeichnungen geprüft sind und der Bauaufsichtsbehörde des 
Main-Kinzig-Kreises vorliegen. 
Sofern der Prüfbericht nur für Teilbereiche vorliegt, dürfen die Bauarbeiten jeweils 
nur für diese Bauteile ausgeführt werden. 

4. Wasserrecht 

Zu der Eignungsfeststellung der Lageranlagen im Tanklager TLS 7.1: 

4.1 Während der Bauphase ist die Funktion der Wanne für das Tanklager TLS 7.1 als 
Rückhalteeinrichtung sicherzustellen. Der genaue Ablauf hierzu ist in dem Dokument 
„Neue Aufkantung Tankwanne BW02S, erstellt von GREBNER INGENIEURE GmbH, 
Projekt-Nr.: E374-21“ festgelegt. 

Zu der Eignungsfeststellung der Lageranlagen im TLS 7.1 und AS33: 

4.2 Die Nachweise zum Beton der geänderten Wandung bei der Auffangwanne für TLS 
7.1 sind bei der Prüfung nach Änderung dem Sachverständigen vorzulegen. 

4.3 Die Betriebsanweisung nach § 44 AwSV sowie die Anlagendokumentation nach § 43 
AwSV sind zu erstellen und bei der Inbetriebnahmeprüfung dem Sachverständigen 
vorzulegen. 

4.4 Die Auffangwanne für TLS 7.1 ist jährlich per Augenschein durch den Betreiber auf 
Mängel zu untersuchen. Dabei sind insbesondere die Fugen zu beachten. Sollten 
Mängel festgestellt werden, die zu einer Undichtheit führen könnten, so sind diese 
umgehend zu beheben. 

4.5 Sobald feststeht, welche Auffangwanne für die AS33 aufgestellt wird, sind die dazuge-
hörigen Zulassungen und Nachweise vorzulegen. 

4.6 Die HBV-Anlage (Sulfierungsanlage) und die Auffangwanne für TLS 7.1 sind nach we-
sentlicher Änderung, die Abfüllstelle AS33 nach Neuerrichtung durch einen Sachver-
ständigen nach AwSV zu prüfen. 

Zum gewerblichen Abwasser: 

4.7 Für die Abwässer die über P130S und damit über BW15S geführt werden, ist im Rah-
men von Betriebsanweisungen festzulegen wie Leckagen gegenüber dem regulären 
Abwasser erkannt werden. 
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5 Immissionsschutz 

Allgemeines 

5.1 Abluft- bzw. Abgasreinigungsanlagen sind ausreichend zu warten. Über den Ausfall, 
über Störungen, Wartungsdienste sowie Reparaturen an Abgasreinigungsanlagen ist 
Buch zu führen (Dauer, Beginn, Ende). 

5.2 Produktionsprozesse, bei denen luftfremde Stoffe emittiert werden, dürfen nicht be-
gonnen werden, wenn die zugehörigen Luftreinhalteanlagen ausgefallen sind. Bei 
Ausfall der Luftreinhalteanlagen während des Betriebes sind die zugehörigen Produk-
tionsprozesse so schnell wie möglich zu beenden oder zu unterbrechen. Die Beschäf-
tigten sind entsprechend anzuweisen. 

5.3 Luftreinhalteanlagen im Sinne der vorstehenden Regelung sind folgende 
Einrichtungen: 

- Abgasreinigungsanlage I ARE2E mit der Quelle E18E 

(eigenständig genehmigte Anlage AGAI) 

- Abluftwäscher K006K ARE1K mit der Quelle E61K 

(genehmigt für die K-Anlage) 

5.4 Beim Verarbeiten, Fördern, Umfüllen oder Lagern von flüssigen organischen Stoffen, 
sind die unter den Nummern 5.2.6.1 bis 5.2.6.7 der TA Luft vom 18. August 2021 ge-
nannten Maßnahmen anzuwenden, wenn diese Stoffe 
a) bei einer Temperatur von 293,15 K einen Dampfdruck von 1,3 kPa oder mehr 
haben, 
b) einen Massengehalt von mehr als ein Prozent an Stoffen nach Nummer 5.2.5 
Klasse I, Nummer 5.2.7.1.1 Klasse II oder III oder Nummer 5.2.7.1.3 enthalten, 
c) einen Massengehalt von mehr als 10 mg je kg an Stoffen nach Nummer 5.2.7.1.1 
Klasse I oder Nummer 5.2.7.1.2 enthalten oder 
d) Stoffe nach Nummer 5.2.7.2 enthalten, es sei denn, dass die Wirkung der unter 
Buchstaben b bis d genannten Stoffe nicht über die Gasphase vermittelt wird. 

Soweit nachgewiesen ist, dass sich Stoffe nach Nummer 5.2.5 Klasse I, 
Nummer 5.2.7.1.1 Klasse II oder III oder Nummer 5.2.7.1.3 zwar in der Flüssigphase, 
aber bei keinem Ver- oder Bearbeitungsschritt in der Gasphase befinden, findet 5.2.6 
keine Anwendung. Der Nachweis ist im Einzelfall für die möglichen Betriebsbedingun-
gen zu erbringen. 
Beim Umfüllen von Flüssigkeiten mit einem Massengehalt von mehr als 10 Prozent 
Ammoniak sind die in Nummer 5.2.6.6 Absatz 1 und Absatz 2 genannten Maßnahmen 
anzuwenden. 

Emissionsbegrenzungen 

5.5 Alle Emissionsbegrenzungen sind gemäß Nr. 2.7 Satz 2 b) der TA Luft die zulässigen 
Massenströme, bezogen auf eine Betriebsstunde. 
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5.6 Der Massenstrom ist die während einer Betriebsstunde bei bestimmungsgemäßem Be-
trieb der Anlage unter den für die Luftreinhaltung ungünstigsten Betriebsbedingungen 
auftretende gesamte Emission (Summierung über alle Quellen und gegebenenfalls 
Summierung über alle Stoffe einer Stoffklasse). 

5.7 Die Grenzwerte beziehen sich auf das Volumen des Abgases im Normzustand 
(273,15 K, 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf. 

5.8 Die Grenzwerte an der Quelle E18E sind in der Genehmigung mit dem Aktenzeichen 
IV/F-43.3-1557.12 Gen 2020/038 festgeschrieben. Die Grenzwerte an der Quelle 
E061K sind in der Genehmigung mit dem Aktenzeichen IV F 43.3 Zie 546/12 Gen 
37/15 festgeschrieben. Diese haben weiterhin Bestand. 

Messungen und Fristen 

5.9 Zur Feststellung, ob die unter Ziffer 5.9 dieses Bescheids aufgeführten Emissionsbe-
grenzungen eingehalten werden, sind frühestens drei Monate und spätestens sechs 
Monate nach Inbetriebnahme der Anlage Messungen von einer Messstelle durchfüh-
ren zu lassen, die gemäß § 29b BImSchG bekannt gegeben ist. 

5.10 Jeweils nach Ablauf von drei Jahren nach der erstmaligen Messung sind erneut Emis-
sionsmessungen in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 
Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 43.2 – Immissionsschutz (Chemie) - und dem Hessi-
schen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLNUG) durchzuführen und die Messbe-
richte vorlegen zu lassen. 

5.11 Es ist nicht zulässig eine Stelle für Messungen einzusetzen, die in diesem Genehmi-
gungsverfahren / derselben Sache beratend tätig gewesen ist bzw. die Gutachten 
bzw. Prognosen für die zu messende Anlage erstellt hat. 

5.12 Parallel zur Messung der Emissionen sind die zur Auswertung und Beurteilung der 
Emissionswerte erforderlichen Betriebsparameter wie Temperatur, Abgastemperatur, 
Volumenstrom des Abgases, Feuchtegehalt des Abgases, Sauerstoffgehalt messtech-
nisch zu ermitteln und fortlaufend aufzuzeichnen. 

5.13 Es sollen Messungen in ausreichender Zahl, jedoch mindestens sechs bei Betriebsbe-
dingungen, die erfahrungsgemäß zu den höchsten Emissionen führen können, durch-
geführt werden. 

5.14 Die Dauer der Einzelmessung beträgt eine halbe Stunde. Abweichungen sind mit 
dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F-43.2 
– Immissionsschutz (Chemie) -, abzustimmen. 

5.15 Die Beschaffenheit der Messplätze muss repräsentative, messtechnisch einwandfreie 
und gefahrlose Emissionsmessungen gewährleisten. Die Vorgaben der Richtlinie DIN 
EN 15259 sind zu beachten. 

5.16 Die Messplätze sind nach den Angaben der mit der Messdurchführung beauftragten 
Stelle mit notwendigen Versorgungsanschlüssen auszurüsten (Elektroanschlüsse in 
ausreichend abgesicherter Anzahl, ggf. Kühlwasserversorgung etc.). 
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5.17 Der Stelle, die die Emissionsmessungen durchführt, sind sämtliche für die ordnungs-
gemäße Feststellung der Emissionen notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen. 

5.18 Vor Beginn der Durchführung von Emissionsmessungen ist von der mit der Mess-
durchführung beauftragten Stelle ein detaillierter Messplan zu erstellen (Mustermess-
plan gem. Anlage B3 der DIN EN 15259). Dieser muss Angaben über die zu wählen-
den Probeentnahmestellen, Art und Umfang der Emissionsmessungen, Anzahl der 
Einzelmessungen, Probeentnahmeapparaturen, Probeentnahme und Auswerteverfah-
ren, Spezifikationen der eingesetzten Messgeräte, die zeitliche Lage der Emissionen 
und der jeweiligen Messdurchführungen sowie Angaben über Art und Umfang der 
Berichterstellung enthalten. 

5.19 Die mit der Messung beauftragte Stelle ist zu veranlassen, den Messplan und den 
Messtermin rechtzeitig, aber mindestens vierzehn Tage vor Messbeginn, dem Hessi-
schen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLNUG) und dem Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F-43.2 – Immissionsschutz (Che-
mie) vorzulegen. 

5.20 Mit der Messung darf erst begonnen werden, wenn das Regierungspräsidium Darm-
stadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F-43.2 – Immissionsschutz (Chemie) 
dem Messplan zugestimmt hat. 

5.21 Die Ergebnisse der Emissionsmessung sind unverzüglich in einem Messbericht zusam-
menzustellen, der dem entsprechenden Anhang der Richtlinie VDI 4220 entspricht. 

5.22 Der Betreiber hat die Messstelle zu verpflichten, innerhalb der vorgeschriebenen Auf-
bewahrungsfrist die Originalprotokolle der Messungen und Laborauswertungen dem 
Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie, Ludwig-Mond-Straße 33, 34121 
Kassel, auf Anforderung vorzulegen. 

5.23 Die nach § 29b BImSchG bekanntgegebene Stelle ist zu verpflichten, unverzüglich zwei 
Ausfertigungen des Messberichtes dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 
Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F-43.2 - Immissionsschutz (Chemie) - zu übersenden. 

6 Brandschutz / Störfallrechtliche Anforderungen 

6.1 Der Brandschutzdienststelle des Main-Kinzig-Kreises (BDS) ist der Beginn der Arbei-
ten (Baubeginns-Anzeige gemäß Bauvorlagenerlass) und der verantwortliche Baulei-
ter anzugeben. 
Die bestehenden brandschutztechnischen Einrichtungen müssen in vollem Umfang 
auch während der Bauzeit zur Verfügung stehen, Abweichungen hiervon sind mit der 
Brandschutzdienststelle des Main-Kinzig-Kreises abzustimmen und durch diese freige-
ben zu lassen. 
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6.2 Die Feuerwehraufstellflächen und Bewegungsflächen für die Feuerwehr müssen auch 
während der Bauzeit freigehalten werden. Der Zugang zur Wasserentnahmestelle und 
die Wasserentnahmestelle selbst müssen uneingeschränkt zur Verfügung stehen. 

6.3 Das Brandschutzkonzept „BSK_STN_2022_01_Kum, Gebäude 7: S-Anlagen, Tanklager 
S 7.1, Enzymatische Veresterung“ des Sachverständigen Kummer vom 17.02.2022 ist 
Gegenstand der brandschutztechnischen Bewertung und wird Bestandteil dieser Ge-
nehmigung. Das Brandschutzkonzept ist unter Beachtung weiterer Auflagen/Neben-
bestimmungen umzusetzen. 
Sollte das Brandschutzkonzept im Laufe der Baumaßnahme angepasst und fortge-
schrieben werden, so sind die Änderungen und Aktualisierungen zu dokumentieren 
und durch die Brandschutzdienststelle des Main-Kinzig-Kreises (BDS) freigeben zu las-
sen. Die finale Version des Brandschutzkonzeptes ist bis spätestens zur Inbetrieb-
nahme an die Genehmigungsbehörde zu übermitteln. Die finale Version des Brand-
schutzkonzeptes wird dann zum genehmigten Brandschutzkonzept, dessen Umset-
zung zu gewährleisten ist. 

6.4 Die finale Version des Brandschutzkonzeptes ist der Brandschutzdienststelle des 
Main-Kinzig-Kreises in digitaler Form, sowie 2-fach als Ausdruck (Pläne maßstäblich) 
zur Verfügung zu stellen. 

6.5 Die Umsetzung der Maßnahmen und die Konformität der errichteten Bauteile und An-
lagen mit dem Brandschutzkonzept und dem Genehmigungsbescheid und seiner Auf-
lagen/Nebenbestimmungen sind vor der Inbetriebnahme der wesentlich geänderten 
Anlage der Brandschutzdienststelle des Main-Kinzig-Kreises zu attestieren. Dies kann 
durch den benannten Bauleiter, den Bauherren, den Verfasser des Brandschutzkon-
zeptes oder durch eine benannte Fachbauleitung Brandschutz erfolgen. 

6.6 Der Brandschutzdienststelle des Main-Kinzig-Kreises ist die Baufertigstellungsmel-
dung (HBO-Bauleitererklärung) gemäß Bauvorlagenerlass zur Verfügung zu stellen. 

6.7 Der Beginn, die (Teil-)Inbetriebnahme, sowie die Fertigstellung des Vorhabens sind 
der Brandschutzdienststelle des Main-Kinzig-Kreises jeweils 14 Arbeitstage vorher 
schriftlich mitzuteilen. 

6.8 Der Feuerwehrplan für das Gesamtgelände ist zu überarbeiten und zu aktualisieren. 
Feuerwehrpläne sind gemäß DIN 14095 und dem Merkblatt Feuerwehrpläne des 
Main-Kinzig-Kreises zu erstellen. Die Feuerwehrpläne sind mit der Brandschutzdienst-
stelle des Main-Kinzig-Kreises abzustimmen und genehmigen zu lassen. 
Das Merkblatt Feuerwehrpläne kann in seiner jeweils aktuellen Fassung über folgen-
den Link bezogen werden: 
https://www.mkk.de/de/mkk_de/buergerservice/lebenslagen_1/sicherheit_und_ord-
nung/57_brand_katastrophenschutz/brand_katastrophenschutz.html 
Hinweis: Es können zusätzliche Pläne als Anlage des Feuerwehrplanes erforderlich 
werden, wie beispielsweise Medienversorgungspläne, Sprinkler-Wirkflächenpläne, 
Pläne über Entrauchungsbereiche und Entrauchungsabschnitte und weitere. 
Der Ex-Zonenplan ist in die Feuerwehrpläne einzuarbeiten (Gefahrendarstellung). 

6.9 Es sind jeweils aktuelle „Lagermengenlisten“ der gelagerten Stoffe vorzuhalten, aus 
denen der aktuelle Stand an gelagerter Menge, vorgehaltenem Gefahrstoff und die 
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jeweiligen Lagerorte/Lagertanks hervorgehen. Die bestehenden Lagermengenlisten 
sind zu aktualisieren. 

6.10 Die Brandschutzordnung Teil A, B und C sind anzupassen und durch die Brandschutz-
dienststelle des Main-Kinzig-Kreises freigeben zu lassen. 

6.11 Die Planung und die Ausführung der Brandmeldeanlage sind mit der Brandschutz-
dienststelle des Main-Kinzig-Kreises abzustimmen. Brandmeldeanlagen sind gemäß 
dem Merkblatt Brandmeldeanlagen des Main-Kinzig-Kreises zu erstellen. 
Das Merkblatt Brandmeldeanlagen des Main-Kinzig-Kreises kann in seiner jeweils ak-
tuellen Fassung über den Link (siehe weiter unten) bezogen werden. 

Die Feuerwehrlaufkarten der BMA sind zu erstellen. Die Feuerwehrlaufkarten sind ge-
mäß dem Merkblatt Feuerwehrlaufkarten des Main-Kinzig-Kreises zu erstellen. Die 
Feuerwehrlaufkarten sind mit der Brandschutzdienststelle des Main-Kinzig-Kreises 
abzustimmen und genehmigen zu lassen. Das Merkblatt Feuerwehrlaufkarten kann in 
seiner jeweils aktuellen Fassung über folgenden Link bezogen werden: 
https://www.mkk.de/de/mkk_de/buergerservice/lebenslagen_1/sicherheit_und_ord-
nung/57_brand_katastrophenschutz/brand_katastrophenschutz.html 

6.12 Die Brandfallsteuerungsmatrix ist zu erstellen und mit der Brandschutzdienststelle des 
Main-Kinzig-Kreises abzustimmen. Vor der Inbetriebnahme ist die Umsetzung der 
Brandfallsteuermatrix zu testen. Der Test ist zu dokumentieren. Ein positiver Nachweis 
der Umsetzung der Steuermatrix ist für die Inbetriebnahme erforderlich und vor der 
Inbetriebnahme zu erbringen. 

6.13 Die Planung und Ausführung der Alarmierungsanlage ist mit der Brandschutzdienst-
stelle des Main-Kinzig-Kreises abzustimmen und freigeben zu lassen („Gasalarm“). 

6.14 Das Erfordernis einer Gebäudefunkanlage ist mittels einer Messung der Ausleuchtung 
des Gebäudefunk zu überprüfen (HBKG § 45), bzw. durch Feldversuch durch die 
Werkfeuerwehr ist eine ausreichende Funkversorgung zu überprüfen und deren aus-
reichende Funktion zu bestätigen. Die Messung bzw. Überprüfung der Ausleuchtung 
des Gebäudefunk und deren Ergebnis ist der BDS frühzeitig bekannt zu geben. 
Bei Erfordernis einer Gebäudefunkanlage ist diese über die BDS zu beantragen. 

6.15 Explosionsgefährdete Bereiche müssen an ihren Zugängen durch entsprechende 
Schilder mit schwarzer Schrift auf gelben Grund gekennzeichnet werden. 
Bereiche, in denen Schutzabstände einzuhalten sind, sind entsprechend VSG 1.5 zu 
kennzeichnen: P02 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; P06 Zutritt für Unbe-
fugte verboten. Evtl. vorhandene bzw. neu errichtete Rohrleitungen sind gemäß DIN 
2403 entsprechend dem Durchflussstoff und der Fließrichtung zu kennzeichnen.   

6.16 Das Gebäude 7 ist baurechtlich nicht mit einer Brandmeldeanlage auszustatten. 
Das Geb. 7 ist in die Überwachung der Brandmeldeanlage einbezogen. Dies wird so 
im Brandschutzkonzept beschrieben. Zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage auf die 
Zentrale Leitstelle des Main-Kinzig-Kreises sind die Abnahme und die wiederkehren-
den Prüfungen der damit verbundenen Gewerke nach TPrüfV-Hessen in den Techni-
schen Aufschaltbedingungen vorgeschrieben. Die Prüfung der technischen Anlagen 
und Einrichtungen ist vor der ersten Inbetriebnahme der baulichen Anlage, unverzüg-
lich nach einer wesentlichen Änderung, sowie jeweils innerhalb einer Frist von drei 
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Jahren durchführen zu lassen. 
Die Berichte über die Prüfung sind mindestens sechs Jahre aufzubewahren und der 
BDS auf Verlangen vorzulegen. 
Die Prüfberichte der technische Anlagen und Einrichtungen sind mit dem Überwa-
chungsbericht des Brandschutzsachverständigen bzw. Fachbauleitung Brandschutz 
unaufgefordert der BDS vor Aufnahme der Nutzung zu übersenden. 

6.17 Die für eine Einsatzplanung der Feuerwehr erforderlichen Unterlagen und Informatio-
nen sind der BDS und der örtlich zuständigen Feuerwehr durch den Antragsteller zur 
Verfügung zu stellen. Änderungen und Aktualisierungen der Unterlagen und Informa-
tionen sind unverzüglich der BDS und der zuständigen Feuerwehr zur Verfügung zu 
stellen. 

6.18 Um die Öffnungsbereiche vor nach außen öffnenden Flucht- bzw. Rettungswegtüren 
zu sichern, sind diese am Boden dauerhaft kenntlich zu machen und ggf. mit dem Ver-
botszeichen „Abstellen oder Lagern verboten“ nach ASR 1.3 und EN ISO 7010 zu 
kennzeichnen. 

6.19 Die Ausbildung der halbstationären (Schaum-) Löschanlage und der Rauch- und Wär-
meabzugsanlagen, deren manuelle Auslöseeinrichtungen sowie deren Nachströmflä-
chen sind mit der BDS vor Baubeginn abzustimmen. 

6.20 Die Vorgaben der 12. BImSchV (Störfallverordnung) sind umzusetzen und mit der 
Brandschutzdienststelle abzustimmen. Folgende Teilbereiche der Vorgaben sind bis 
zur Inbetriebnahme der wesentlich geänderten Anlage abzuarbeiten: 

a.) 
Der BAGAP ist auf seine Aktualität hin zu überprüfen, bei Bedarf zu aktualisieren und 
der Brandschutzdienststelle des Main-Kinzig-Kreises in Papierform und zur digitalen 
Weiterbearbeitung zur Verfügung zu stellen. 

b.) 
Die Liste der Ansprechpartner, deren Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten sind der 
Brandschutzdienststelle des Main-Kinzig-Kreises zur Verfügung zu stellen. 

Folgende Teilbereiche der Vorgaben sind mit der Brandschutzdienststelle des Main-
Kinzig-Kreises abzustimmen und können auch zeitnah nach Inbetriebnahme, spätes-
tens jedoch 3 Monate nach Inbetriebnahme, erfolgen: 

c.) 
Es ist zu überprüfen, ob sich durch geänderten Lagermengen eine Änderung der Aus-
breitungsberechnung für die externe Notfallplanung ergibt. Sollte eine größere Aus-
breitung die Folge sein, ist die umgehende Überarbeitung des Externen Notfallplans 
erforderlich. Sämtliche erforderlichen Daten und Unterlagen zur Überarbeitung des 
Externen Notfallplans sind dann der Brandschutzdienststelle digital und in Papierform 
zur Verfügung zu stellen. Eine Klärung über die erforderlichen Angaben und deren 
zur Verfügung Stellung hat in einem gemeinsamen Abstimmungsgespräch zu erfol-
gen. 

6.21 Die Werkfeuerwehr wird als notwendig zur Gefahrenabwehr betrachtet. 
Die Werkfeuerwehr muss in Organisation, Funktionsstärke und Ausrüstung dem 
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jeweils gültigen Werkfeuerwehrbescheid entsprechen. Die Überprüfung des Werk-
feuerwehrbescheids erfolgt gemäß § 14 HBKG alle fünf Jahre. 

7 Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 

7.1 Die Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) und § 6 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ist um das neue Vorhaben 
ENVEST – Erweiterung der S-Anlage zu aktualisieren. Es sind dabei auch die notwendi-
gen Maßnahmen für Kontrollgänge, Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbei-
ten zu ermitteln und festzulegen. Die aufgrund der aktualisierten Gefährdungsbeurtei-
lung festzulegenden Schutzmaßnahmen sind nach Inbetriebnahme der Anlage auf 
ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. 

7.2 Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen, in der die im Betrieb der wesentlich geän-
derten S-Anlage anzuwendenden Bestimmungen in einer für die Beschäftigten ver-
ständlichen Form und Sprache dargestellt sind. 

7.3 Die mit dem Betrieb der wesentlich geänderten S-Anlage beauftragten Beschäftigten 
sind nach § 12 BetrSichV vor der Inbetriebnahme der wesentlich geänderten Anlage 
und danach mindestens einmal jährlich zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu doku-
mentieren. 

7.4 Im Rahmen dieser Unterweisungen sind auch die erforderlichen Vorkehrungen zu tref-
fen, damit die mit der Durchführung von Instandsetzungs-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten beauftragten Beschäftigten eine angemessene spezielle Unterweisung erhal-
ten. 
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8.1 

8. Abfallvermeidung und –verwertung 

Die nachfolgenden Abfälle fallen im Produktionsprozess an und werden den folgenden Ab-
fallschlüssel nach der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV) zugewiesen: 

AS 
Bezeichnung nach 
AVV 

Interne Bezeichnung 
Abfallmenge 

[t/a] 

AV1S 07 06 08* 
Andere Reaktions- und 
Destillationsrückstände 

Abfälle Produktion, flüssig 40 t 

AV2S 07 06 08* 
Andere Reaktions- und 
Destillationsrückstände 

Abfälle Produktion, fest 10 t 

AB1S 07 06 08* 
Andere Reaktions- und 
Destillationsrückstände 

Abfälle Produktion, flüssig 40 t 

8.2 

Änderungen der Abfallschlüssel können nur in begründeten Einzelfällen und mit schriftlicher 
Zustimmung der zuständigen Abfallbehörde erfolgen. Diese Zustimmung muss vor Beginn 
der Abfallannahme bzw. der Entsorgung erteilt werden. 

8.3 

Fallen beim Betrieb der Anlage, bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder bei Betriebsstill-
legung nachweispflichtige Abfälle an, die noch nicht im Rahmen von Genehmigungen beur-
teilt wurden, sind diese der zuständigen Abfallbehörde anzuzeigen. 

9. Maßnahmen nach Betriebseinstellung 

9.1 Bei einer beabsichtigten Stilllegung der Anlage oder einzelner Teil- und Nebenanla-
gen sind die Anlagen vollständig zu entleeren und so zu behandeln, dass sie gefahr-
los geöffnet und demontiert werden können. 

9.2 Im Falle der Betriebseinstellung sind alle sachkundigen Arbeitnehmer und Fachkräfte 
solange weiterzubeschäftigen, wie dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten 
nach § 5 Abs. 3 BImSchG erforderlich ist. 
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9.3 Auch nach der Betriebseinstellung ist das Betriebsgelände solange gegen den Zutritt 
Unbefugter zu sichern, bis alle Verfahrensanlagen und Chemikalien vollständig besei-
tigt sind und keine Gefahren mehr vom Betriebsgelände ausgehen können. 

VI. 

Kosten 

Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen. 

VII. 

Begründung 

Die Evonik Operations GmbH, Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen hat am 09.03.2022 
beantragt, die Genehmigung für die wesentliche Änderung der Sulfieranlage (S-Anlage) 
am Standort Max-Wolf-Straße 7 in 36396 Steinau nach § 16 Abs. 1 BImSchG zu erteilen. 
Bei der vorgenannten Anlage handelt es sich um eine Anlage gemäß Nr. 4.1.11 des 
Anhangs 1 zur 4. BImSchV. Sie ist somit genehmigungsbedürftig nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz. Das Genehmigungsverfahren wurde nach § 16 Abs. 1 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) i. V. m. § 10 BImSchG im sogenannten förmlichen Verfahren 
mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. 
Zuständige Genehmigungsbehörde ist nach der Verordnung über Zuständigkeiten nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, 
dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, dem Gesetz zur Ausführung des Protokolls über 
Schadstofffreisetzungs- und –verbringungsregister und dem Benzinbleigesetz (Immissions-
schutz-Zuständigkeitsverordnung – ImSchZuV) vom 26. November 2014 (GVBl. I S. 331) 
das Regierungspräsidium Darmstadt. 

Das Betriebsgrundstück liegt in der Gemarkung Steinau, Flur 27, Flurstück 1/5. 

Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 

Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens war festzustellen, ob die Genehmigungsvor-
aussetzungen gem. § 6 BImSchG vorliegen oder durch Nebenbestimmungen gemäß 
§ 12 BImSchG herbeigeführt werden können. Dieser Bescheid ergeht auf Grund von 
§ 16 Ab. 1 BImSchG. 

Folgende Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird (vgl. § 10 
Abs. 5 BImSchG), wurden beteiligt: 

- das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises bezüglich des Gesundheitsschutzes 
- die Bauaufsichtsbehörde des Main-Kinzig-Kreises bezüglich des Baurechts 
- die Gefahrenabwehrbehörde des Main-Kinzig-Kreises bezüglich des Brandschutzes 
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- das Umweltamt des Main-Kinzig-Kreises 
- der Magistrat der Stadt Steinau 

Bezüglich der Belange 

- Wasserrecht, 
- Bodenschutz, 
- Abfallrecht, 
- Arbeitschutz und Sicherheitstechnik, 
- Immissionsschutzrecht einschließlich Lärmschutz 
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

wurden die zuständigen Fachdezernate der Genehmigungsbehörde beteiligt. 

Nach der Vervollständigung der Antragsunterlagen wurde das Vorhaben am 31. Oktober 
2022 zeitgleich im Staatsanzeiger für das Land Hessen (Nr. 44, S. 1232) sowie auf der Inter-
netseite des Regierungspräsidiums Darmstadt gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich be-
kannt gemacht. 

Die Antragsunterlagen sowie die bis zum Zeitpunkt der Bekanntmachung bei der Genehmi-
gungsbehörde vorliegenden entscheidungserheblichen Gutachten und Berichte, wurden 
nach § 10 der 9. BImSchV beim Magistrat der Stadt Steinau und beim Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt im Raum 6.6.13, Gutleutstraße 114 in 60327 Frankfurt 
am Main ausgelegt. In der Zeit vom 07. November 2022 bis 06. Dezember 2022 konnten 
diese während der Dienststunden eingesehen werden. 
Während der Einwendungsfrist, die am 06. Januar 2023 endete, wurden keine Einwendun-
gen erhoben, weshalb der Erörterungstermin gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 der 9. BImSchV nicht 
stattfand. Der Antragsteller wurde mit Schreiben vom 13. Januar 2023 über den Wegfall des 
Erörterungstermins informiert. 

Gemäß § 6 BImSchG in Verbindung mit § 5 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, 
wenn zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt 
schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebli-
che Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden 
können; Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebli-
che Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen sind, insbesondere durch die dem 
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen; der Betreiber seinen Pflichten bei Betriebs-
einstellung nachkommen wird und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des 
Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 
Die Prüfung des Antrages durch die Genehmigungsbehörde unter Berücksichtigung der ein-
geholten Stellungnahmen hat ergeben, dass die o. g. Voraussetzungen nach §§ 5 und 6 BIm-
SchG bei Einhaltung der unter Abschnitt V. aufgeführten Bestimmungen erfüllt sind und da-
mit Beeinträchtigungen durch die betreffende Anlage nicht zu erwarten sind. 
Die beantragte Genehmigung war daher unter den oben genannten Voraussetzungen zu 
erteilen. 

Immissionsschutz / Anlagensicherheit 

Die unter 5.4 ausgeführten Nebenbestimmungen entsprechen der aktuell gültigen TA Luft 
vom 18. August 2021. 
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Die unter 5.4 geforderten Maßnahmen stellen ebenfalls den Stand der Technik dar. In der S-
Anlage werden Stoffe gehandhabt, die unter die aufgeführte Regelung fallen. 
Die unter 5.5 bis 5.8 aufgeführten Emissionsbegrenzungen entsprechen den beantragten 
Emissionsgrenzwerten im Formular 8/1 des Genehmigungsantrags. 

Die unter 5.9 bis 5.23 aufgeführten Nebenbestimmungen zu Messungen und Fristen entspre-
chen der aktuellen TA Luft 2021 vom 18. August 2021. 

Die Pflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG - Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und 
sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen - werden erfüllt. 
Unter Berücksichtigung der Angaben der Antragstellerin in den vorgelegten Antragsunterla-
gen und den diesbezüglichen Festlegungen des vorliegenden Bescheides wird § 5 Abs. 1 Nr. 
2 BImSchG voll entsprochen. 

Brandschutz 

Die Werkfeuerwehr wurde im BSK aufgeführt und berücksichtigt. Die Werkfeuerwehr wird in 
der festgelegten Weise benötigt, um die Eingreifzeit einzuhalten, die Gefahren zu beherr-
schen und um Schaden für die Bevölkerung, Mitarbeiter und die Umwelt abzuwenden. Die 
Brandbekämpfung in der Sulfieranlage (S-Anlage) erfolgt primär über die halbstationäre 
Schaumlöschanlage in Verbindung mit Einsatzmitteln der Werkfeuerwehr. 
Die Werkfeuerwehr der Evonik Operations GmbH am Standort Steinau sichert die mobile 
Löschtechnik und die Bevorratung sowie bedarfsgerechte Bereitstellung der Löschmittel. So 
ist die geplante halbstationäre Löschanlage nur in Verbindung mit einer Werkfeuerwehr zu-
lässig. Die Maßnahmen dienen dazu ein Ereignis grundsätzlich für die Werkfeuerwehr be-
herrschbar zu halten und die Brandeinwirkungen auf das gesamte Apparategerüst und die 
S-Anlage zu minimieren. Die Werkfeuerwehr wird für die Gesamtanlage und nicht nur für das 
beantragte Projekt benötigt. 
Die im Werkfeuerwehrbescheid niedergelegten Standards sind eine angemessene und ver-
hältnismäßige Grundlage für die Dimensionierung der Werkfeuerwehr für die regelmäßig 
auftretenden Schadenlagen. Darüber hinaus muss auch für selten auftretende Schadenlagen 
planerisch und in Bezug auf die Vorhaltung von Ressourcen eine risikoorientierte Vorsorge 
getroffen sein. 

Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 

Sämtliche Nebenbestimmungen dienen dazu den Schutz der Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten zu gewährleisten. Sie konkretisieren die als Quelle angegebenen rechtlichen 
Anforderungen für den hier vorliegenden Einzelfall. 

Lärmschutz 

In Abschnitt 13 der Genehmigungsantragsunterlagen werden Angaben zu den Auswirkungen 
der Änderungen auf die von der Anlage ausgehenden Schallimmissionen gemacht. Demnach 
ist durch die Änderung nicht mit wesentlich höheren Lärmimmissionen an den maßgeblichen 
bzw. nächstgelegenen Immissionsorten (insbesondere an den benachbarten Wohnnutzun-
gen) zu rechnen, da im Außenbereich keine neuen schallimmissionsrelevanten Geräte aufge-
stellt werden. Es ist davon auszugehen, dass der anlagenbezogene Verkehr nicht wesentlich 
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erhöht wird. Folglich ist davon auszugehen, dass die von der Gesamtanlage (Projekt und vor-
handene Anlage) verursachten Immissionen sich gegenüber dem bestehenden Zustand nicht 
relevant verändern werden und keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schallimmissi-
onen hervorgerufen werden. 
Entsprechend der Ziff. 2.4 der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 
26.08.1998 (GMBl. S. 503) in Verbindung mit den Beschlüssen des LAI vom März 2017 wird 
hier die zu beurteilende Anlage als Gesamtanlage, einschließlich der wesentlichen Änderung, 
betrachtet. Nach den Auslegungshinweisen des LAI vom März 2017 zur TA Lärm sind im Falle 
einer wesentlichen Änderung einer Anlage die von der gesamten Anlage verursachten Immis-
sionen als Zusatzbelastung zu betrachten. Die Zusatzbelastung ist nicht auf den Immissionsbei-
trag der wesentlichen Änderung beschränkt (vgl. TA Lärm, Ziff. 2.4). 

Abfallwirtschaft; Abfallvermeidung/-verwertung (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG) 

Maßnahmen zur Abfallvermeidung und -verwertung werden von der Antragstellerin vorgese-
hen. Weitere Möglichkeiten, Abfälle zu reduzieren (durch Vermeidung oder Verwertung), wa-
ren nicht erkennbar. Dennoch ist die Antragstellerin durch § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG ver-
pflichtet, alle sich in Zukunft ergebenden Möglichkeiten der Abfallvermeidung oder -verwer-
tung voll auszuschöpfen. 
Hierbei können wirtschaftliche Gesichtspunkte nur insoweit berücksichtigt werden, als ledig-
lich unverhältnismäßige Maßnahmen nicht verlangt werden können. 
Verbleibende Abfälle, die weder vermieden noch verwertet werden können, sind - soweit sie 
vom Abwasserpfad auszuschließen sind - ordnungsgemäß und ohne Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen. 
Die Antragstellerin hat in den vorgelegten Unterlagen dargelegt, dass sie dieser Verpflich-
tung nachkommen will. Somit sind auch die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG 
erfüllt. 

Zu Nebenbestimmung 8.1: 

Die anfallenden Abfälle werden hier als Zusammenstellung nach Abfallschlüsseln wiederge-
geben. Dies ist wird zur Klarstellung gemacht und vereinfacht sowohl dem Betreiber als auch 
der Überwachungsbehörde die Prüfung, welcher Abfallschlüssel bei der Entsorgung der Ab-
fälle zu verwenden ist. 

Zu den Nebenbestimmungen 8.2 und 8.3: 

Hiermit wird der Behörde die Prüfung ermöglicht, ob bei nicht vorhersehbaren Abweichun-
gen im Betrieb die Annahmekriterien der Folgeanlagen eingehalten werden. Die gesetzliche 
Grundlage für diese Nebenbestimmung ist § 47 KrWG. 
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Energieeffizienz 

Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG zur sparsamen und effizienten Nutzung von 
Energie hat die Antragstellerin vorgesehen. Energie / Wärme, die außerhalb der Anlage ge-
nutzt werden könnte, entsteht bei den beantragten Maßnahmen nicht. Insofern wird das Gebot 
des § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG als erfüllt angesehen. 

Betriebsstilllegung 

Im Hinblick auf § 5 Abs. 3 BImSchG - Maßnahmen bei Betriebseinstellung - hat die Antrag-
stellerin die aus heutiger Sicht denkbaren und erforderlichen Schritte dargelegt. 
Es bestehen keine Hinweise darauf, dass die Antragstellerin im Falle einer tatsächlich anste-
henden Betriebsstilllegung ihren diesbezüglichen Pflichten nicht nachkommen wird. 
Aus heutiger Sicht kann aufgrund der Angaben in den Antragsunterlagen und unter Berück-
sichtigung der Festlegungen des vorliegenden Bescheides festgestellt werden, dass § 5 Abs. 
3 BImSchG erfüllt wird. 

Ausgangszustandsbericht (AZB); Bodenschutz 

Bei der Anlage handelt es sich um eine IED-Anlage (Nr. 4.1.11, Eintrag E in Spalte d im An-
hang I zur 4. BImSchV). Daher ist für relevante gefährliche Stoffe gemäß § 3 Abs. 10 BImSchG 
ein Bericht über den Ausgangszustand von Boden und Grundwasser (Ausgangszustandsbe-
richt) zu erstellen, wenn die Möglichkeit einer Verschmutzung des Bodens und des Grund-
wassers nicht ausgeschlossen werden kann (§ 10 Abs. 1a BImSchG). Ein Ausgangszustands-
bericht (AZB) für die relevanten Anlagen am Standort Max-Wolf-Straße 7, 36396 Steinau der 
Evonik Operations GmbH liegt vor und wird sukzessive fortgeschrieben. 

Wasserwirtschaft 

Wasserwirtschaftliche Belange (Abwasser, wassergefährdende Stoffe) wurden geprüft und 
ergaben – bei Beachtung der aufgeführten Nebenbestimmungen – keine einer Genehmi-
gung entgegenstehende Argumente. 

Die Antragstellerin hat in den Antragsunterlagen nachgewiesen, dass die neuen Abwasser-
teilströme den Anforderungen des Anhangs 22 Teil D Absatz 4 AbwV entsprechen und damit 
mit den anderen (bestehenden) Abwasserteilströmen des Standortes vermischt werden dür-
fen. 
Hinsichtlich der Errichtungen bzw. wesentlicher Änderungen der AwSV-Anlagen bestehen 
keine Bedenken, sofern die aufgeführten Auflagen eingehalten werden. Die Auflagen wur-
den hierbei, wie im Gutachten des AwSV-Sachverständigen (IS-AN-F-02-22 238 vom 29. Au-
gust 2022) vorgeschlagen, übernommen. Bei den Lageranlagen im TLS 7.1 wurde nur die 
Änderungen am Auffangraum betrachtet, der unveränderte Bestand wurde weiterhin als ge-
eignet angesehen. Aus diesem Grund bestehen die Auflagen aus der vorherigen Eignungs-
feststellung zu den Lageranlagen im TLS 7.1 unverändert fort. 
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Sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 

Einer Genehmigung stehen auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des 
Arbeitsschutzes nicht entgegen. Die von den beteiligten Fachbehörden abgegebenen Stel-
lungnahmen beurteilen die beantragten Maßnahmen grundsätzlich positiv. Die vorgeschla-
genen Nebenbestimmungen haben ihren Niederschlag im Genehmigungsbescheid gefun-
den. 
Die gemäß § 12 BImSchG unter V. aufgeführten Nebenbestimmungen stützen sich auf die in 
der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), auf die in der Technischen An-
leitung zur Bekämpfung des Lärms (TA Lärm), in der Hessischen Bauordnung (HBO), in der 
Arbeitsstättenverordnung, in den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und Merkblät-
tern der zuständigen Berufsgenossenschaft, in VDE-Bestimmungen, DIN-Vorschriften, VDI-
Richtlinien und sonstigen anerkannten technischen Regeln niedergelegten Vorschriften. Sie 
dienen dem Immissions- und Arbeitsschutz, dem Brandschutz und der allgemeinen Sicher-
heit. 
Sie sind teilweise auch aus Gründen der Klarstellung erforderlich und ergänzen insoweit die 
Festlegungen in den Antragsunterlagen, soweit diese auslegungsfähig waren. 

VIII. 

Kostenentscheidung 

Die Kosten des Verfahrens hat nach §§ 1, 2 und 11 des Hessischen Verwaltungskostengeset-
zes (HVwKostG) die Antragstellerin zu tragen. Über die zu erhebenden Verwaltungskosten 
ergeht ein gesonderter Bescheid. 

IX. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
Adalbertstraße 18 
60486 Frankfurt am Main 

erhoben werden. 

Im Auftrag 

gez. 

Thorsten Schäfer 
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Hinweise: 

1 Hinweise zum Brandschutz 

1.1 Das Objekt unterliegt der Gefahrenverhütungsschau nach den §§ 15 und 16 Hessi-
sches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz (HBKG) in der Fassung vom 14. Januar 2014. 
Die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau erfolgt in regelmäßigen Zeitabstän-
den durch den zuständigen Gefahrenverhütungsbeauftragten der Brandschutzdienst-
stelle des Main-Kinzig-Kreises. 

1.2 Ansprechpartner für die Bereiche Brandschutz, (Rettungsdienst) und Katastrophen-
schutz ist die Brandschutzdienststelle des Main-Kinzig-Kreises, nicht die örtliche 
Feuerwehr. 

1.3 Die Gefahrenverhütungsschau ist gebührenpflichtig. 

1.4 Die sichere Nutzung der vorhandenen Feuerwehrzufahrt, Flächen für die Feuerwehr, 
Umfahrt und Zuwegung zu den Löschwasserentnahmestellen ist zu gewährleisten. In-
nerhalb des Betriebsgeländes obliegt dem Grundstückseigentümer/Nutzer des Ge-
ländes die Verantwortung für den Winterdienst. 

2 Hinweise zum Wasserrecht 

Die Anforderungen aus der bestehenden Genehmigung vom 02.01.1995, Az.: V32-
53e 621 REWO 4 d, Sanierung Tanklager TLS 7.1 der Sulfierungsanlage, gelten wei-
terhin, sofern sie nicht durch nachfolgende Anzeige- oder Genehmigungsverfahren 
hinfällig bzw. unzutreffend geworden sind. 

3 Sonstige Hinweise 

3.1 Während der gesamten Bauzeit ist in geeigneter Weise zu gewährleisten, dass die 
„Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm-Geräuschemissionen 
(AVV Baulärm) vom 19.08.1970 beachtet wird. 

3.2 Hinsichtlich der zum Einsatz kommenden Geräte und Maschinen ist die 32. Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- u. Maschinen-
lärmschutzverordnung) zu beachten. 

3.3 Baumaschinen sind in den arbeitsfreien Zeiten und, sofern dies den Arbeitsablauf 
nicht unvertretbar erschwert, bei Unterbrechungen zwischen einzelnen Arbeitsvorgän-
gen abzustellen. 

3.4 Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen vorliegenden 
Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das in Ihrem Lageplan näher bezeichnete Ge-
lände am Rande eines Bombenabwurfgebietes befindet. Es gibt jedoch keinen be-
gründeten Verdacht, dass auf der Fläche mit dem Auffinden von Bombenblindgän-
gern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbe-
lastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht er-
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forderlich. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbei-
ten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich 
Sie, den Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 
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~ Zutreffendes ankreuzen Bitte stark umrandetes Fel.d nicht aliSIOllenl 

1 Anzeige der Fertigstellung des Rohbaus(§ Aktgnzilichan dar B;u,mfliiclltsbehörde 

84 Abs. 1 HBO) 01593·2022 

NICHT FÜR VORHABEN NACH§ 63 HBO 
Eingangsw,mpel der Bauaufsichtsbehörde 

2 Baugrundstück Gemeinde, Ortsteil 
S(elnau. Steinau· a.d.Slr. 

-•-~- - ----·--·----
Straße, Hausm.mmer 
Max0Woll-$1raße 7 

Gemarkung, flur, FluralOGk/e (bille alle Flursfücke angeben. ggf. zusätzliches.Blatt ver.wnden) 
Gomarkung.Stoin;u a.d.Str., Flur 27, Ffur~tück 1/5 

·Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde/ der Baugenehmigung / der Mitteilung nach.§ 64 Ab~. 3 Satz 5 HBO 

3 Bauvornaben 
(nach Art und Genehmigungsverfahran nach§ 4 BlmSchG (Aktz, RP: IV/F-43.3-0547.12 Gen 2022/005) 
Nutzung) Erweiterung der SulfierarilageJS-Anl.gc► 

Gebäude~sse 
GK1 LJ GK 2 □ GK:l □ GK4 □ GK5□ □ (~KJ Sonderbau 

4 Fertigstellung des ! Datum 
Rohbaus Das Gebäude wird im Rollbau fertiggestellt sein am: l 

5 BauhGITGehaft Name, Vo.mame / Firma (bitte gese\zlii;hen Vertreter benennen) Talafon 

Evonik Operations GmbH 
Wti1k. Sleinau, Ingo s·ander 
Max-Wolf-Straße 7 

Fax 
36396 Steinau a.d.Str. 

E-Mail 

Mil dem weiteren Ausbau beglnr,e ich erst einen Tag nach dem in dieser Mitteilung 
angegehene.n Fertigs1ellungs1ermin (§·84-Abs. 5 HBO). 
Mir ist bekannt, d'ass Verstöße gegen ciese Vorschriften nach §.86 HBO Ordnungs 

Bauherrschaft 

v.idrtgkeitsverfahren nach sich ziehen. 

D Eine kopie d!esBf Anzeige (ohne Anlagen nach Punkt 7) habe ich nach 
§ 84Abs. 1 HBOaucll.der KalaslerbeMtöe vorlegt. Datum / Unterschri!t 

B Bauleiter/in Name, Vorname Telefon 

Straße, Hausn.Lirnmer Fax 

Postleitzahl, Ort E-Mail 

Als Bauretter/in erkläre ich, dass entsprechend§ 59 Abs. 1 HBO das Vomaben·nai:h Baulaitertin 
.den öffenllich-rechllicheo Anfordenrngen ausgeführt wurde. 

Datum I Unterschrift 
7 Anlagen FOr Bauleie, die beretts fertiggestellt.sind: 

(siehe auch 

□ 
Bescheinigung nach § 63 Abs. 2 Salz I HBO de,/des Prüfsachverslfüxli;Jen rar Slan\lsicherheit Auflagen und 

i:fü,weise in dar nach§ 68Abs. 3 Salz 1 HBO, dass die Bauaustiihrung mit den bescheinigten Unterlagen Uherein• 

Baug€1lehmlg,mg stimmt 

sowie Vordruck BAB □ 
Bescheinigung nach § 83 Abs. 2 Satz 2 HBO der/des Na.cnweisbarechtigten fü; Slandsichorheil 

36 "Bescheinigun- nacn § 68 Abs. 3 Satz 2 HBO, dass d!e BauausfOhrung mit den efSlellten Unler!agen Oberein• 

gen') stimmt 

□ 
□ 

BAB 18/2018HMWEVL 
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-
X Zutreffende$ ~nkieuzen Bitte ,s!ark umrandetes Feld ·nicht ausfüllen! 

~~~en a« 0aua1.1.sich'.s~h6rde 

l Anzeige der abschließenden Fertigstellung 01593-2022-31 

j§ 74 HBÖ Elngangsste~ d<f 8~st.rc;de. ----

NICHT FÜR VORHABEN NACH§ 55 HBO 

2 Bau- G~ 1J"X16. Or1sle11 
·steinau. Sleinau a.d.Str. 

grundstück 
~~~li-Str;ße 7 

Gerriar1-lg, ~lur. F~;~uclde (äHe-,dte Ri.xsruct..e ~eben, ~gr;-~~il S!~J '1+,'V/WW9i1) 
Gllm3rkuilg Steinau ad.Sir., Flur 27, Flurstück 1/6 

A''denz.eic-.'len der 68.1.:al.Jr.:ich!J-der!!t.~'9ung/det Mit.ieilur,g ,,a;ch 5 !Xi>,]?~. J, $atz_ '4·1 llO 
01593-2022-31 

3 Bauvorhaben Genehmigungsverfahren nach §s4 BlmSchG (Aktz. Rr: IVif-43.3-0547.12Gen 20221005) 
(nachMund Erweiterung der Sulfieranlage (S-Anla~e) 
Nutzung) 

GeMudeldasse - n ~,-.n ~1/· n AO,_ n A,,, n ~ -• .n 
4 Fertigstellung Das. Gebäude wird abschließend fertiggestellt sein am: 

IDaOJm 

5 Bau- tJ~ V.oo'DAI::: , FinTlO {t:r.k: g:.;;ct;,:1iciq1 Vci'..re.:Cr bcnc~~} Te!efcin 
Evoni< Operotions GmbH 

lui rrschall Wem Steinau, Ingo Sande, 

S•s~ H.,ui;t'!Uffi:ncf' 

M:ix WoH Sirol?.c 7 
F"" 

Poslleit!a:-i. Ort 
- · _ , ·-· -· 

E•Mail 
36396 Sleinau a.d.Sfr. 

DiB bauliche Anl3ge werde ich gemäß § 74 /\ll~. 7 HBO cr.:I bcr,utzcn bzw. 
B~e',-u;älall 

llenulZen lassen, wann sie sicnec be11utzbar ist 
Mir ist bekannt, dass V81'slöße. Ordnungswidtigkeils\18/lahren nach sich ziehen 
kün11•n. Eine Kopie dieser Anzeige (ohne Anlagen nach Pu.nkl 7) werde li:h auch 
der Kataster.behörde vorlegen: 

Oal:Jm J U.1lef!-Chrffl 

6 Bauleiterlln Als Bauleiter/in erkläre kh, dass antsprechancl § 51 Abs. 1' HBO das Vorhaben O&i!ic1tt1&n 

ne.:11 clen lechnisch~n Baubesfimmungcn {§ 3 Abs. 3 HBO), den genehmigten oder 
e!lljlereiehten Bauvortagsn und den llereellnuogen und AustUM.ingsplänen ausge, 
fOhrt wurde, 

O~JUrlt~~~ 

7 Anlagen 
□ 

Bescheinigung der/des Sachve,st:andigen für Energieerzeugungsanlagen nach§ 74 Abs .. 2 HBO über die 
(siehe aucn sichere Benutzbarkett•sowie eile ordnungsgemäße Abführung der Abgase von Energieerzeugungsanlaaen. 
Auflagen und FOr Bauteile, die nicht bereits zur Fertigstellung des Rohbaus bzw. zur Benuliu·ng vor Fel1ig:steliung bescheinigt wurden: 
l linweise in der 

Boschein'9un9 nach§ 73 Abs. 2 Salz 1 HBÖ der/des Prü!sachversländigen frlr Standsicherheit Baugenehmigung □ so'Me Vordruck nach·§ 59 Abs. 3 Satz 1. HBO, dass die· Bauausführung mit den bescheinigten Unterlagen übereins1immt 
BAB 36 'Beschei- Bescheinigung nach§ H Abs. 2 Sat2 2 HBO der/des Nach.,;eisbarechtigten m, S1gnd•icfierheit 
nigu·ngen'l n 

nach ~ 59 Abs. 3 Salz 2 HBO. dass die Bauausführung mll den erstellen Unterlagen übereinstimmt 

□ 
Bescheinigung nach§ ,73ADs. 2 sa12 1 HBO oeucies Prutsacnvers1anqigen tor BralldsChutz 
nach § 59 N,s. 4 Satz·1 HBO, dass dis Bauausführung mit den bescheinigten Unterlagen Obereinstirmrt 

□ 
Becchainigung nach§ 73 Abs. 2 Satz 2 HBO der/des NachweisberecMgten für Brandschutz 
nach 5 59 Abs.4-Salz 2 HBO, dass die Bauaustohrung mit den effitelllen Unterlagen Obere,nstimmt 

□ 
Bescheinigung nach§ 73 Abs. 2 Satz 2 HBO der/des Nachweisberechtigten für Schallschutz 
nach § 59 Abs .. 5 HBO, das! d~-~~!Jaf~hnmg m~ den erstellten Unterlagen überctinsl inml 

□ 
Bescheinigung nach§ 73Abs. 2 Satz 2 HBO der/des Nachwelsberechtlgten lllr warmeschu1Z 
nach§. 59 Abs. 5 HBO, dass die Bauausfilhrung mtt den erstellen Unlerlagen übereinstimmt 
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fortsvtz1a111 von Blatt 1 

.7 7.1 Eine Beauft,~gung von Unternehmer. ist nicht erfo,derlich. weil (f,e 62uartieiten in Selbsthilfe odei Nachba'r-

Verzicht auf scnaftshiWe ausgeführt werden und genOgend FachllrBfle mit der nlSligen Sachkunde, Erfahrung und Zuvertässig-

Unternehme11 keit mitwilken (§ 48 Abs. 4 Sat2 3 HBO). - Dies ist bei Abbrucharbeiten unzulässig(§ 48 Abs. 4 Satz 4 

7.2 NtlT'llf, Vonurroe/Fffl'>41(hffn~dwl v.httrbenemen} T<lolon 

Unternehmen 
fllrRohbau 
bzw. Abbruch 

Srttßo, HaJm,;m.-ner fa,c 

""'1!oilzoH.01 -· 
Entspreellend § 50 HBO verpflichte teil niich, das Vurliaben e·ntspre,;hond den ~ 

eingeführten Technischen Baubeslmmungen (§ :i Abs.·~ HBO), den genehmigten 
oder cingoreic:hfon B~wotiagen und din Einzelzeichnungen. Eill7elberechnungen 

und Anweisungen delllde, Enlwurfsw:desscrslin auszuf(ih1en. Mi· ist bokon1~ dais 
alle ertorde~ictlen Nacnweise ober ate Verwendba1keil d~r Bauprodukt" und 
Bauarten 211 Athringen sind unil auf der Baustelle bereit zu halten sind. Daun I Unlersmrifl 

8 Anlagen Bescheinigung der/des P!Olsactwerständigen für Standsicherheit im Falle cles § 59 Abs. 3 Satz 1 HBO 

Bescheinigung der/des l'rilfsachversländigen IOr l!ranaschutz Im Falle des_§ 59 Abs, 4 Satz 1 HBO 

9 Weitere 
All lagen 

sarerr1 niäll 
Bezeichnung der Anlagen 

bereis der 
(vonulegende Rauvorlagen und Anzahl der Ausfel1igungen siehe "-n'2ge 2 Nr.1 .2 BVEr!.) 

BauaufsJchls.. 
behördc 
'IQ'geieg! 

1 Bauzeiehnu119en 

2 Nachvn,is der Bauvorlageberechtigung (EntwwfsvllffasserM) 
-

3 Nachweis der Bauvc~agebereeh:igung (Baulenerlln) 

4 Darsteliung der Grundstücilsentwasserung 

5 Stellplatznachweis (solem eine konvnunale Satzung besteht) 

6 Abstandsftächerinachweis 

7 Standsichetheitsnachweis 

8 lllaehwelS aes vorbeugenden Brands:hutzes 

-
9 Wärmeschutznachweis 

10 Sche1lschutznachweis 

1.1 Berecilnungen (umbauter Raum ~owi11 falls erfordeirlcil Flächen) 

--·· . 

12 Stalislischer Erhebung_sbogen 

13 

14 

15 

16 
-

17 

18 
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-
X Zutreffendes ank_rallzen Bille stark umrar.detes Feld nichtausfOllenl 

Baubeginnsanzeige (§ 65 HBO) 
JIXtenzeieften oer BeU6\t~:mtl;Dell:'IOO 

1 01593-2022-31 

NICl:IT FÜR VORHABEN NACH § 55 HBO 
E~gsslerr.pSIIAll uSUE.---· .. - .. e 

2 Bau- ~t=~ ~ \~'au a.d.Str. 
grundstück 

s::;~~tts~:~ße 7 

Gemanwng, ftur, Flllrslüdcf!r(Ott~allo n.i;stru.e aJYJBben, grJ. :z.u~;dt<t:rli D~ ! -.•~IY-fen) 

Ccm8'kung Stcin.:iu o.d.Str., Flur 27, Flurstüc~ 1/5 

-ozeic:llen d;i Bauaufsicht/der Baug,oemigL,ig I der~Ueiltng nach§ SG P.bs:·3 Salz4 HOO 
01593-2022-31 . 

. . . 

3 Bauvorhaben Gen,;ihmigungs,•&rfahren nach § 4 BlmSchG (Akl?. RP: IV/F-43.3-0547.12 Gen 2Ö22J005 } 
(nach Art und Erweiterung der·Sulfieranlage (S-Anlage) 
Nutzung) 

G::\Jäutlel<.lasse 
GK10 GK20 GK30 GK4 0 GK50 SonderbauO 

Dllfum 

4 Baubeginn Mit den ·sauarbelten wird bego-nnen am: 

5 Bau- Harne, Vomam.; / Firma {bitWJ g!s.@bfleh'.:-n Ver1,f,;=~er b?-rw::n1'1'1n) Te':efon 
Evonik Operations GmllH 

herrschaft Werl< Steinau, Ingo Saridef 

3t.a1le,. Heu~ • ..mmor 
,,.. 

Max-Wolf-Straße 7 

~~ha.'1, 011 C.•Mail 

313396 Steinau a.d.Str. 

Mit beliegenden BeSC/ieilligungen zeige ich den Baubegloo zum oben angefllhrten Beu'i'I~ 

Termin an. Ich werde ersl eine Woche nach EirJgar,g di~er Anzeige bei der Bau-
aufsieht die Bauarbeiten beginnen lasse.n. Mir-ist bekannt, dass_ ein Abweichen von 
den genehm;gten oder eingereichten Bauvorl~gcn sowfe von den 6/fenlfich-
rechtlichen Vorschriften Ordnungswidrigke~sverfohren nach sich ziehen .könnan. 
Das Bauschild nach § 10 Alls. 2 HSO werde ich. vor Baubeginn an der Baust.alle 
anbringen. Eine Kopi_e dieser Anzeige (ohne .Alllagen nach Punkt 9) werde ich 
nach § 55 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Hl;IO auch dem Sach•ierständigen für Energiagrzau-
gungcoolagen vorlsgen. llatum/Unl~dlrifl: 

6 Bauleiter/in NafriOr. V<asname Te!afc,.n 

stroß;, Hell'Snummer F..i 

PostO:IU"j, Ort E'Mal) 

Hiermit bestätige ich als mit dar Bauleitung beauftragte P81SOt1. dass icll die ölfent- 83!Aeiler111 

lieh-rechtlichen Pflichten aus §· 51 HBO für die Dauer der Ausführung des oben 
angefllhrten„Vorhabens Obemehme. Mir ist bekannt, dass ein Abw,1ichan von den 
genehmigten odBI eingereichten Bauvorlagen sowie von den öffentrtchrechtlichen 
Vorschriften Ordnungsw'drigl\eits11erfahien nach &eh ziehen können. 

Oat,.un l Untern:hrif. 
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1 
N.cf,ießauawfetts~~ä ·- - ---- - ·-

2 Bau
gn,mdstück 

3 Bauvorhaben 
(nadlArt und 

Nutzung, 
Getiäudeklasse) 

4 Baus 
~rrschaft 

S!nlle, Hausnummer 

Bescheinigung 
nach § 68 oder§ 83 Abs. 2 HBO zur Errichtung 
baulicher Anlagen 

Dio.erVornru<l<oll l\'cllliilr !168 .'.bs. 4 Satz 3 HBO. 
Eswlrd enip~ohfen,. J"OOQlichst Elf& 813Schtiniguogan auf-einem VorQ'lJtl( 
zusarnmen zt.tfas:.en. 

fl.g111tBnarfin: Na:r,e UOOAn:v..h:1n. (SOISfJHJbY.0:CIHKl<lvon Bauherrsehall fO P-IJ:,ikt ~) 

Pc~.on 

5 Für die Akten der Bauherrschaft Auf Verlangen der Bauaufsicht vorzulegen. 

5.1 Bau
vorlage-

~ berechtigte 
;'.: Person ., 
"i: 
-5 

Das Vorhaben fällt unter.§ ·55 iV.m. Anlage 2 Abschnitt V Nr. 2 HBO. Als bal!-
vortageberechligle Pereon nach§ 49 ·HBO-bestälige ich die atatisch-kcnstruktive 
und l.111mdsc1Julzlec;hnische Unbedenklichkeit (bei FreistenungsvorbehaltNr. 2). 

~ : ~luoa/Un~radrl't 
1-------+---------------------------+-----~---------l 

~ 5.2 Nachweis-
l berechtigte 
<· Person !: . . 
>: 

Das Vorhaben fällt unter § 55 iV.m. Anlage 2 Abschnitt V Nr. 3 HllO. Als nach
weisberechligte Person nach §- 59 1100 bestätige ich die Slatisch-tOll5truk1ive 
UnbedenklchKeil (bei Freistellungsvortiellalt Nr. 3). 

~ 1-------+------- - --- ----------------+-D•-'!-,-•m_,_un_iencl,,; _ _ 'A ______ --t 
§ 5.3 PrOfsach- Das Vorhaben fällt unter § 55 i.Vm. Anlage 2 Abschnitt V Nr. 4 HBO. Als Prül

i.~_ verständige/r sachversländigefr für Energieerzeugungsanlagen be$tätige ich die skchere Benutz-
barkeit und die onlnur,gsgemäße Abführung der Abgase (bei Freislellungs-

1 fOr Energie- vorbehalt Nr 4). 
~ erzeugungs-
m anlagen 

(8ezil1<sscoomslei/l
f,g•rm•i<t..-ijnJ 

BAB 36 / 2007 HMWVL 
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r~etl'ung von Blatt 1 

6 Bauvorhaben, 
Bau-
herrschaft 
(Wiedemolur.g 
aerAngatei 
?U:;Blati, 
- In Kurzl'llrm ,l 

7 1.1 Prüfsach- Das 1Jorh.ab9n fällt unter § 59 Abs. 3 Satz 1 HBO. Als Prüfsachvarständigel r für 

verständigelr Standsicherheit bescheinige ich die VollSländigkeit und R!Chli·Jlielt c/8 Stand-

für Stand- si~t1ert1el~ n;;lc;tnvei::;tu;;. 

sicherheif 

0 
m DalUrn/ Uller.l<tl<ifi 
J: 

fll 7.2 Prüfsach- Das Vorhaben fäll unter § 59 Abs .. 4 Salz 1 HBO. Als Prüfsac:hv=tändigelr für 

~ verständigefr Brandschutz bescheinige Ich die Vollständigkeit und Richtigkeit des Brand-

-~ für 
scnutznacilwa1ses. 

! Brandschutz 
"' z 
"' .<: 

il ·O:lk.lm/ lklw~~ifl 
c:: 

·-5 7_3 Prüfsach- Das Vor~aben fällt unter § 59 /lbs. 0 HB.O. Als Piüfsachverständige/r für Energie-
·'5 verständ!ge/r erzeu9ungsimlagen bescheinige ·ich di0 sichere. Benutzbarl<eit und. die ordnungs-.. gem~e Abführung der Abgase. "' für Energ ie-

orzeugLings-
anlagen 
(B~ck,;soho,niiGin-
fegenneisterlin) OaturriJOntsr""..chrift· 

8 8.1 Prufsach- Nach § 73 lies. 2 Satz 1 HBO bescheinige Ich die 6oere1nst1mmende 

verständigefr Bauausführung mit dem von mir als Prufsaclwers·rnndiQelr für·Standsicfierheit nach 

für stand- § 59 Ab.•• 3 Satz 1 I IBO bescheinigten Nachweis der Gtandsicherhd eios:;hließlich 

:sicherheit 
der Feuerwiders1andsdauer tragender ·saüteile füd as Vorhaben. 

Datu.~ J Unler;chri.it 

8.2 Nachweis- Nach § 73 Abs. 2 Satz 2 HBO bescheinige Ich .die ·uberelnstlmmende 

berechtigte Bauausfüluilng mit dem von mir als Nachweisberechtig1elr fO• Standsicherheit 

Person für n~ch § 5g Abs. 3 Satz 2 HBO orstclllon Nachweis der· Standsicherheit 

Standliicher- ein~ctilleßlich der Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteia für das Vorhaben. 

0 helt 
1D 
:::i::. O;;i:um 11,.'n,~IYift 
N 

8.3 PrClfsach- N~cj 1 § 7:3 Abs.- 2 s ~tz t iiBO bt,scht1i11igt1 foh dit1. übt11t1ir1stirmm1mlt1 B~u-l'! 
;;;. verständigelr ausführung mit dem von mir als Prüfsachverntandige/r IOr Brandschutz nagh § 59 

Abs. 4 Satz 1 HBO bescheiniglen Nachweis des .vorbeugenden Brandschutzes für 
:;. für das V~rhat;en. 
"" Brandschutz 
" "' C: 

"' Oa!U'T1 ,-lfn:e:'Schrifl C: 

] 8.4 Nachweis- Nach § 73 Abs. 2 Satz 2 HBO bescheinige Ich die übereins.timmende Bau-
~ berechtigte ausführung mit .dem von mi, als "'8chwcisbcrcchligto/r für Brandschutz 0äcll § 59 
::, 

Abs. 4 Satz 2 HBO erstell.in Nachmis dai. vorbeUg!ffldan Brand.chutzai. filr d:a• '" ::, Person für 
"' Vorhaben. 
aJ Brandschutz 
lil 
u 

"' C: 0 ::t.L.m / Urtffld:ri:'I 
~ 

Nach § 73 Abs .. 2 Satz 2 HBÖ bescheinige ich die: übereinstimmende· ·s au-u 8.5 Nachweis-"' i: berechtigte ouziilhrung mit dem von mir 3ls Nachweisberechti9te/r für Schallschutz n:wh §. 59 

"' Abs. s HBO ersteOten Nachweis des Schallschutzes für das Vornaben. 
SC, Person für 0 

Schallschutz 

D3lJm/Ur1~rin 

8.6 Nachweis- Nach § T ?, Abs. 2 Satz 2 HBO bescheinige ich die übereinslimmend.e .Bau-

berechtigte ausfüh nmg ma: dem von mir al.: Nachmisberechtigte/r für Wärrnesdlu.tz nach § 59 

PersonfOr 
Abs. 5 HtlO erstellen NachW!lis' des Wärmeschutzes. f□r.das.Vorhaben. 

Wärmeschutz 

D;ruJffi I Ur:tBtsl'.Mfl-
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